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Staatsanwaltschaft Hof

Staatsanwaltschaft Hof, Berliner Platz 1' 95030 Hof

Herrn
Rudolf Wöhrle
Bismarckstraße 17

95028 Hof

Herr Oberstaatsanwalt stV Zuber

Telefon:09281 600209

Telefax:09281 600339

01.12.2021

Verfahren Rudolf Wöhrle

Bitte bei Antwort angeben
Äiten - I GeschiftszeisEen

2180 AR 897121

'Sehr geehrter Herr Wöhrle,

auf lhr schreiben uom22.11.2o21hin habe ich den zur überprüfung vorgeregten sachverhart in

iaisächlicher und rechtlicher Hinsicht nochmals überprüft'

Siesind_zusammengefasstgesagt-derAuffassung,dassdievonderStadtHofam
04.l1.2'2|errassene Argemeinvertug,;g, in oer ttir äort bezeichnete straßen und wege buß-

geldbewehrt das T;;;"; äiner Mund.- unä Nasenbedeckung angeordnet wurde' nicht rechtmä-

ßig erging und gegen gertendes Recht verstieß, da insbeso,io"r" auch die g. Bayerische rnfekti-

onsschutzmaßnahmenVerordnungnichtverhältnismäßiggewesenwäre.

Zunächst darf ich rhnen mitteiren, dass es nicht Aufgabe der staatsanwartschaften ist, abstrakt

Rechtsnormen und satzungen auf ihre äLcntmäßigkeit hin zu überprüfen. rm Zuge der Vorlage

threr Bußgeroverarrren ,nä., zuständü; ÄT§n"i.ll,Hof, wurden selbstverständlich auch lhre

Argumente oetretrenJ die unwirks"mr.eii der Allgemeinverfügung der stadt Hof gesehen und

überprüft. es nanen sictr sowont ttir oie siaatsaiwartschaft Hof ars auch für das dann erkennen-

de Gericht, das Amtsgericht Hof, r."in" z*"ifel ergeben, daSS die Allgemeinverfügung der Stadt

Hof, die mit Rechtsgrundlage für die gegen sie ergangenen Bußgeläbescheide war' rechtmäßig

ist.

ffiffiträtenschutz finden sie unter www.iustiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschafuhof/
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Soweit Sie weiterhin derArfiasstmg sind, bestimmte veruralfungsrechtliche Vorschriften würden
gegen geltendes Recht'verstoßen, so müssen Sie dies vor den zuständigen Venrvaltungsgerich-

ten vortragen. Eine irgendwie gEarbte Strafbarkeit von Mitarbeitem der Stadt Hof oder vän Oeren

Oberbürger:meisterin Döhla vermag ich auch unter Berücksichtigung lhres Vorbringens nicht zu

Mit freundlichen Grüßen
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